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Vereinssatzung von A+K Selbstverteidigung e.V. 

 
 
§1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr 

1) Der im Jahre 2021 gegründete Verein führt den Namen: A+K Selbstverteidigung e.V. 
2) Er hat seinen Sitz in der Schleusenstr.15 in 38159 Vechelde OT Wedtlenstedt.  
3) Der Verein ist in das Vereinsregister eingetragen und führt den Namenszusatz e.V. 
4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

§ 2 Zweck und Gemeinnützigkeit des Vereins 
1) Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports und der Kinder- und Jugendhilfe. 
a) entsprechende Organisation eines geordneten Sport-, Spiel-, Übungs- und 
Kursbetriebes für alle Bereiche, einschließlich des Freizeit- und Breitensports. 
b) die Durchführung eines Leistungsorientierten Trainingsbetriebes. 
c) die Durchführung von sportspezifischen Vereinsveranstaltungen. 
d) die Durchführung von allgemeinen und sportorientierten Kinder- und 
Jugendveranstaltungen und -Maßnahmen. 
e) Aus-/ Weiterbildung und Einsatz von sachgemäß ausgebildeten Übungsleitern, 
Trainern und Helfern. 
f) Angebote der bewegungsorientierten Kinder- und Jugendarbeit. 
g) die Durchführung von Seminaren im Bereich Gewaltprävention, Selbstbehauptung 
und Selbstverteidigung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 
2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. 
3) Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. 
Hierzu gehören Lehrgänge und Fortbildungen der Übungsleiter und  
Aufwandsentschädigungen für die Vereinstätigkeit. Mitglieder erhalten keine 
Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. 
4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 
§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 

1) Mitglied des Vereins kann jede (natürliche) Person werden. 
2) Eine Mitgliedschaft ist „unterstützend“, „ermäßigt“, „voll“ und als 
„Ehrenmitglied“ möglich.  
3) Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Bei 
minderjährigen ist der Aufnahmeantrag durch die gesetzlichen Vertreter zu stellen. Der 
Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. 
4) Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. Die Ablehnung der Aufnahme muss nicht 
begründet werden. Ein Rechtsmittel gegen die Ablehnung der Aufnahme besteht nicht. 
5) In den Schulferien ist verringertes Sportangebot möglich. 
6) Der Kursplan wird durch den Vorstand bestimmt. Änderungen oder Ausfälle werden 
vorbehalten und führen zu keiner Erstattung von Beiträgen. 
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§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 
1) Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss. 
2) Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der Austritt kann 
nur mit einer Frist von drei Monaten zum Ende des Geschäftsjahres erklärt werden. 
Eine Verkürzung der Austrittsfrist von Mitgliedern liegt im freien Ermessen des 
geschäftsführenden Vorstands. 
3) Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein 
ausgeschlossen werden, wenn es a) schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des 
Vereins in schwerwiegender Weise beschädigt, b) sich grob unsportlich verhält oder c) 
mehr als drei Monate mit der Zahlung seiner Aufnahmegebühr oder seiner 
Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist und trotz schriftlicher Mahnung unter Androhung 
des Ausschlusses die Rückstände nicht eingezahlt hat. Dem Mitglied ist Gelegenheit 
zu geben, in der Mitgliederversammlung zu den Gründen des Ausschlusses Stellung zu 
nehmen. Diese sind ihm mindestens zwei Wochen vorher mitzuteilen. 

 
§5 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

1) Die Mitglieder sind verpflichtet Beiträge zu zahlen. Es können zusätzliche 
Aufnahmegebühren, Umlagen, Gebühren für besondere Leistungen des Vereins sowie 
Abteilungsspezifische Beiträge erhoben werden. 
2) Über Höhe und Fälligkeit sämtlicher Beiträge, Gebühren und Umlagen entscheidet 
der Gesamtvorstand durch Beschluss. Beschlüsse über Beitragsfestsetzung sind den 
Mitgliedern bekannt zu geben. 
3) Das Mitglied ist verpflichtet, dem Verein Änderungen der Bankverbindung, der 
Anschrift sowie der E-Mail-Adresse mitzuteilen. 
4) Von Mitgliedern, die dem Verein ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, wird der 
Beitrag zum Fälligkeitstermin eingezogen. 
5) Kann der Bankeinzug aus Gründen, die das Mitglied zu vertreten hat, nicht 
eingezogen hat, nicht erfolgen, sind dadurch entstandene Gebühren durch das Mitglied 
zu tragen. 
6) Wenn der Beitrag im Zeitpunkt der Fälligkeit nicht beim Verein eingegangen ist, 
befindet sich das Mitglied ohne weitere Mahnung in Zahlungsverzug. Der ausstehende 
Beitrag ist dann bis zu seinem Eingang gemäß § 288 Abs. 1 BGB mit 5 Prozentpunkten 
über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB zu verzinsen. 
7) Fällige Beitragsforderungen können vom Verein außergerichtlich und gerichtlich 
geltend gemacht werden. Die entstehenden Kosten hat das Mitglied zu tragen. 

 
§ 6 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 
 
§ 7 Vorstand 

1) Der geschäftsführende Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, seinem 
Stellvertreter, dem Präsidenten und dem Schatzmeister.  
2) Sie vertreten den Verein jeweils allein. 
3) Der erweiterte Vorstand besteht aus dem Jugendwart und seinem Stellvertreter. 
4) Den Mitgliedern des Vorstandes kann eine Vergütung gezahlt werden. Über die Höhe 
der Vergütung entscheidet der geschäftsführende Vorstand durch Beschluss.  
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§ 8 Aufgaben des Vorstandes 
Dem geschäftsführenden Vorstand des Vereins obliegt die Vertretung des Vereins 
nach § 26 BGB und die Führung seiner Geschäfte. Er hat insbesondere folgende 
Aufgaben: a) die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlung 
einschließlich der Aufstellung der Tagesordnung, b) die Ausführung von Beschlüssen 
der Mitgliederversammlung, c) die Verwaltung des Vereinsvermögens und die 
Anfertigung des Jahresberichts, d) die Verwaltung der Mitglieder. Die Aufgabenteilung 
entscheidet der Vorstand in sich. 
 

§ 9 Bestellung des Vorstandes 
1) Die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes werden einzeln von der 
Mitgliederversammlung gewählt. 
2) Mitglieder des erweiterten Vorstands werden einzeln von der 
Mitgliederversammlung für die Dauer von drei Jahren gewählt. Das Alter des 
Jugendwarts und dessen Stellvertreter beträgt zum Zeitpunkt der Wahl mindestens 14 
Jahre und maximal 18 Jahre. 
3) Mitglieder des Vorstandes können nur Mitglieder des Vereins sein. Mit dem Ende 
der Mitgliedschaft im Verein endet auch die Mitgliedschaft im Vorstand. Die 
Wiederwahl oder die vorzeitige Abberufung eines Mitglieds durch die 
Mitgliederversammlung ist zulässig. Ein Mitglied bleibt nach Ablauf der regulären 
Amtszeit bis zur Wahl seines Nachfolgers im Amt. 
4) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, so sind die verbleibenden 
Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands berechtigt, ein Mitglied des Vereins bis 
zur Wahl des Nachfolgers durch die Mitgliederversammlung in den Vorstand zu 
wählen. 
 

§ 10 Beratung und Beschlussfassung des Vorstands 
1) Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Die Sitzungen werden vom 
geschäftsführenden Vorstand einberufen. Eine Einberufungsfrist von einer Woche soll 
eingehalten werden. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei 
Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands anwesend sind. Bei der 
Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen 
Verhinderung die seines Stellvertreters. 
2) Die Beschlüsse des Vorstandes sind zu protokollieren. Das Protokoll ist vom 
Protokollführer sowie vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem 
Stellvertreter oder einem anderen Mitglied des Vorstandes zu unterschreiben. 
 

§ 11 Aufgaben der Mitgliederversammlung 
Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Entscheidungen in folgenden 
Angelegenheiten: a) Änderungen der Satzung, b) die Ernennung von Ehrenmitgliedern 
sowie Ausschluss von Mitgliedern aus dem Verein, c) die Wahl und die Abberufung der 
Mitglieder des Vorstandes, d) die Entgegennahme des Jahresberichtes und die 
Entlastung des Vorstandes, e) die Auflösung des Vereins. 
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§ 12 Einberufung der Mitgliederversammlung 
1) Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Quartal, ist vom 
geschäftsführenden Vorstand eine ordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. 
Die Einberufung erfolgt schriftlich unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen und 
unter Angabe der Tagesordnung. 
2) Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Vereinsmitglied kann bis 
spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eine 
Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Über den Antrag entscheidet der Vorstand. 
Über Anträge zur Tagesordnung, die vom Vorstand nicht aufgenommen wurden oder 
die erstmals in der Mitgliederversammlung gestellt werden, entscheidet die 
Mitgliederversammlung mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder; 
dies gilt nicht für Anträge die eine Änderung der Satzung, Änderungen der 
Mitgliedsbeiträge oder die Auflösung des Vereins zum Gegenstand haben. 
3) Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, 
wenn es das Interesse des Vereins erfordert oder wenn mindestens ein Zehntel der 
Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt. 
4) Die Mitgliederversammlung kann als Präsenzversammlung oder als virtuelle 
Mitgliederversammlung abgehalten werden. Zur Präsenzversammlung treffen sich alle 
Teilnehmer der Mitgliederversammlung an einem gemeinsamen Ort. Die virtuelle 
Mitgliederversammlung erfolgt durch Einwahl aller Teilnehmer in eine Video- oder 
Telefonkonferenz. Eine Kombination von Präsenzversammlung und virtueller 
Versammlung ist möglich, indem den Mitgliedern die Möglichkeit eröffnet wird, an der 
Präsenzversammlung mittel Video- oder Telefonkonferenz teilzunehmen. Der 
Vorstand entscheidet über die Form der Mitgliederversammlung mit. Lädt der 
Vorstand zu einer virtuellen Mitgliederversammlung ein, so teilt er den Mitgliedern 
spätestens eine Stunde vor Beginn der Mitgliederversammlung per E-Mail die Einwahl-
Daten für die Video- oder Telefonkonferenz mit. 
 

§ 13 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 
1) Die Mitgliederversammlung wird von einem Mitglied des geschäftsführenden 
Vorstands und bei dessen Verhinderung von einem durch die Mitgliederversammlung 
zu wählende Versammlungsleiter geleitet. 
2) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel aller 
Vereinsmitglieder anwesend ist. Stimmberechtigt sind Vereinsmitglieder ab dem 
vollendeten 16. Lebensjahr. Auf Vertragsnutzer kann das Stimmrecht ab dem 
vollendeten 14. Lebensjahr mittels Vollmacht des Vertragspartners übertragen 
werden. Bei Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand verpflichtet, innerhalb von vier 
Wochen eine zweite Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung 
einzuberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen. 
3) Die Mitgliederversammlung beschließt in offener Abstimmung mit der Mehrheit der 
Stimmen der anwesenden Mitglieder. Kann bei Wahlen kein Kandidat die Mehrheit der 
Stimmen der anwesenden Mitglieder auf sich vereinen, ist gewählt, wer die Mehrheit 
der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat; zwischen mehreren Kandidaten ist 
eine Stichwahl durchzuführen. Beschlüsse über eine Änderung der Satzung bedürfen 
der Mehrheit von drei Vierteln, der Beschluss über die Änderung des Zwecks oder die 
Auflösung des Vereins der Zustimmung von neun Zehnteln der anwesenden Mitglieder. 
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4) Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein 
Protokoll zu fertigen, das vom Protokollführer und vom Versammlungsleiter zu 
unterschreiben ist. 

 
§ 14 Auflösung des Vereins, Beendigung aus anderen Gründen, Wegfall 
steuerbegünstigter Zwecke 

1) Im Falle der Auflösung des Vereins sind der Vorsitzende des Vorstandes und sein 
Stellvertreter gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren, falls die 
Mitgliederversammlung keine andere Person beruft. 
2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins an die Kinderhospiz - Stützpunkt Löwenherz Braunschweig. 
Diese darf das Vermögen ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige, mildtätige 
Zwecke verwenden. 
3) Im Falle einer Fusion mit einem anderen Verein fällt das Vermögen nach 
Vereinsauflösung an den neu entstehenden steuerbegünstigten Fusionsverein bzw. 
den aufnehmenden steuerbegünstigten Verein, der es ausschließlich und unmittelbar 
für gemeinnützige, mildtätige Zwecke zu verwenden hat. 

 
§ 15 Gültigkeit dieser Satzung 

Diese Satzung wurde durch die Mitgliederversammlung am 07.03.2025 beschlossen. 
 

Wedtlenstedt, 07.03.2025 


